
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1962/9/26 3Ob132/62,
3Ob111/88 (3Ob112/88 - 3Ob116/88)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1962

Norm

EO §195

Rechtssatz

Die im § 195 Abs 2 EO geforderte Erklärung, die für die frühere Versteigerung festgestellten Bedingungen zu erfüllen,

kann nur noch als eine Formvorschrift angesehen werden, die nachgeholt werden kann (entgegen GlU 15521).

Entscheidungstexte

3 Ob 132/62

Entscheidungstext OGH 26.09.1962 3 Ob 132/62

SZ 35/98

3 Ob 111/88

Entscheidungstext OGH 19.10.1988 3 Ob 111/88

nur: Die im § 195 Abs 2 EO geforderte Erklärung, die für die frühere Versteigerung festgestellten Bedingungen zu

erfüllen, kann nur noch als eine Formvorschrift angesehen werden. (T1) Beisatz: Die nicht einmal nachgeholt

werden braucht. (T2)
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